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1.  Bundesregierung verlängert Corona-Unterstützungen bis 30.9.2021 
 

Die Bundesregierung verlängert die Überbrückungshilfen für betroffene Unternehmen und Soloselbst-

ständige sowie die Neustarthilfe bis zum 30.9.2021 als Überbrückungshilfe III Plus.  

 

Neu hinzu kommt eine Personalkostenhilfe, eine sog. „Restart-Prämie“. Damit können Unternehmen, 

die im Zuge der Wiedereröffnung Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, neu einstellen oder ander-

weitig die Beschäftigung erhöhen, wahlweise zur bestehenden Personalkostenpauschale eine Restart-

Prämie erhalten.  

 

Die Neustarthilfe für Soloselbstständige wird verlängert und erhöht sich von bis zu 1.250 €/Monat für 

den Zeitraum von Januar bis Juni 2021 auf bis zu 1.500 €/Monat für den Zeitraum von Juli bis Septem-

ber 2021. Für den gesamten Förderzeitraum von Januar bis September 2021 können Soloselbstständige 

somit bis zu 12.000 € bekommen. 

 

Des Weiteren wird der Zugang zu den geltenden Zugangserleichterungen zum Kurzarbeitergeld um 

3 Monate vom 30.6.2021 bis zum 30.9.2021 erweitert. 

 

 

2.  Längere Frist beim Investitionsabzugsbetrag beschlossen 
 

Um für kleine und mittlere Unternehmen mehr Flexibilität und Planungssicherheit während der Corona-

Krise zu schaffen, hat der Gesetzgeber eine Ausdehnung der Investitionsfrist für in 2017 und 2018 

gebildete Investitionsabzugsbeträge (IAB) vorgesehen. Danach haben Steuerpflichtige für in 2017 

gebildete IAB 5 Jahre Zeit, um die geplante Investition durchzuführen. Für in 2018 gebildete IAB 

sind 4 Jahre für die Anschaffung oder Herstellung vorgesehen.  

 

Der IAB sorgt dafür, dass für bestimmte künftige Anschaffungen oder Herstellungen vorab eine 

Gewinnminderung vorgenommen wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster von grundsätzlich 3 Jahren, um die 

Investition durchzuführen. Die Steuerlast wird so in ein späteres Jahr verlagert. Lässt der 

Steuerpflichtige die 3-Jahres-Frist verstreichen, ohne eine Investition vorzunehmen, muss er die 

vorgenommene Gewinnminderung rückgängig machen und im Regelfall eine Steuernachzahlung plus 

Zinsen leisten.  

 

Die Verlängerung des IAB ist Teil des Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts. 

Nachdem der Bundesrat dem Gesetz am 25.6.2021 zustimmte, kann es zum 1.1.2022 in Kraft treten.  

 

 
3.  TERMINSACHE: Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau 
 

Mit dem Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus strebt die Bundesregierung Anreize für den 

Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment an. Dies wird durch die Einführung einer Sonder-

abschreibung umgesetzt. Die Sonderabschreibungen in Höhe von jährlich 5 % können – unter weiteren 

Voraussetzungen (so dürfen z. B. die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

nicht mehr als 3.000 € je m² Wohnfläche betragen) - im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 

den folgenden 3 Jahren (also 4 Jahre lang) neben der regulären Abschreibung in Anspruch genommen 

werden. Somit werden innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der förderfähigen 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt.  

 

Bitte beachten Sie! Die Regelung wird auf Herstellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt, für 

die der Bauantrag oder die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt wird. 

Die Sonderabschreibungen können auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die Fertigstellung 

nach dem 31.12.2021 erfolgt; längstens bis 2026! Ob die (neue) Bundesregierung eine Verlängerung 

anstrebt, ist zzt. nicht bekannt. 



 

4. Bewirtungskosten als Betriebsausgaben 
 

Bewirtungsaufwendungen aus betrieblichem Anlass können unter weiteren Voraussetzungen zu 100 % 

als Betriebsausgaben angesetzt werden, während Bewirtungskosten aus geschäftlichem Anlass nur zu 

70 % Betriebsausgaben darstellen. Zu den Bewirtungskosten, die zu 100 % abgezogen werden können, 

zählen z. B. Arbeitnehmerbewirtungen, die aus Anlass von außergewöhnlichen Arbeitseinsätzen 

durchgeführt werden, oder Warenverkostungen im Unternehmen. 

 

Mit Schreiben vom 30.6.2021 aktualisiert die Finanzverwaltung die Erfordernisse zur steuerlichen An-

erkennung von Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass in einem 

Bewirtungsbetrieb. So dient in der Regel ein formloses Dokument (Bewirtungsbeleg als Eigenbeleg) als 

Nachweis, das Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie die Höhe der Aufwendungen 

aufführt, um den Abzug von angemessenen Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben anerkennen 

zu lassen. Der Nachweis ist zudem vom Steuerpflichtigen zu unterschreiben.  

 

Ist der Nachweis über eine Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb – z. B. in einer Gaststätte oder einem 

Restaurant – zu erbringen, ist für die steuerliche Anerkennung die Rechnung über die Bewirtung einzu-

reichen. Die Rechnung muss maschinell erstellt und elektronisch aufgezeichnet sein sowie den Anfor-

derungen des Umsatzsteuergesetzes entsprechen. Auf dem Eigenbeleg sind darüber hinaus der Anlass 

der Bewirtung und die Teilnehmer anzugeben.  

 

Verwendet der Bewirtungsbetrieb – also das Restaurant oder die Gaststätte – ein elektronisches 

Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion, werden für den Betriebsausgabenabzug von Bewir-

tungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass nur maschinell erstellte, elektronisch aufgezeich-

nete und mit Hilfe einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesicherte 

Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist dann verpflichtet, mit dem elektronischen 

Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion Belege über die Geschäftsvorfälle zu erstellen.  

 

Rechnungen in anderer Form, z. B. handschriftlich erstellte oder nur maschinell erstellte, erfül-

len die Nachweisvoraussetzungen nicht; diese Bewirtungsaufwendungen werden vom Betriebs-

ausgabenabzug ausgeschlossen. 

 

 

 

5. Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden 
 

Die Hochwasserkatastrophe hat eine enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ausge-

löst. Spenden wirken sich bis zu maximal 20 % der gesamten Einkünfte steuermindernd aus und redu-

zieren die steuerliche Belastung. Dazu muss die Spende allerdings an eine gemeinnützige Organisation 

fließen. Das Finanzamt erkennt auch Spenden an unmittelbar von der Hochwasserkatastrophe betroffe-

ne Städte und Gemeinden an. Für Spenden bis zu 300 € ist ein Zahlungsbeleg oder Kontoauszug als 

Spendennachweis ausreichend. Bei größeren Beträgen ist eine Spendenbestätigung erforderlich. Große 

Hilfsorganisationen senden diese Bestätigungen zumeist zu Beginn des auf die Spende folgenden Jahres 

zu.  

 

Für Spenden in die vom Hochwasser betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 

und Bayern ist derzeit eine Sonderregelung in Kraft. Bis zum 31.10.2021 gilt der vereinfachte Spen-

dennachweis per Einzahlungsbeleg, Überweisungskopie oder Kontoauszug unabhängig von der Spen-

denhöhe.  

 

Bitte beachten Sie! Die Sonderregelung gilt nur für Spenden, die auf ein dafür eingerichtetes Sonder-

konto einer anerkannten Organisation fließen. Spendenbelege sollten gut aufgehoben werden. 

 

 



6. Verlängerung der Steuererklärungsfristen für 2020 
 

Mit dem sog. ATAD-Umsetzungsgesetz wurden die Steuererklärungsfristen sowie die zinsfreien Ka-

renzzeiten für den Besteuerungszeitraum 2020 um 3 Monate verlängert. Ein Schreiben des Bundesmi-

nisteriums für Finanzen vom 20.7.2021 erläutert mögliche Anwendungsfragen. 

 

Für den Veranlagungszeitraum 2020 gilt die Verlängerung sowohl für Steuererklärungen, die von Steu-

erberaterinnen und Steuerberatern erstellt werden (beratene Fälle), als auch für die Erklärungen, die 

Steuerpflichtige selbst erstellen (nicht beratene Fälle). Für beratene Fälle verlängert sich die Abgabe-

frist somit bis zum 31.5.2022. Bei nicht beratenen Fällen ermöglicht das neue Gesetz eine Verlängerung 

auf den Stichtag 1.11.2021 (soweit dies in dem Land, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher 

Feiertag ist: der 2.11.2021), um die Steuer- und Feststellungserklärungen beim zuständigen Finanzamt 

einzureichen. 

 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
  

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2021: Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2;  
März 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 

2020: Dezember = 105,5; November = 105,0;  
Oktober = 105,9; September = 105,8; August = 106,0 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/_inhalt.html

